
Tagesordnungen der Sitzungen des 
Stadtrates
Die Tagesordnungen der öffentlichen Sit-
zungen des Stadtrates der Stadt Aschaf-
fenburg können unter   
https://ris.aschaffenburg.de/Meeting.mvc 
abgerufen werden.

Vergaben
Aktuelle Ausschreibungstexte für Bau-, Lie-
fer- und Dienstleistungsaufträge können für 
die Stadt Aschaffenburg unter   
www.aschaffenburg.de/ausschreibungen  
und für die Stadtbau Aschaffenburg GmbH  
unter   
www.stadtbau-aschaffenburg.de/aktuelles/
ausschreibungen abgerufen werden.

Wochenmarkt wegen des Feiertages 
„Tag der Arbeit“ bereits am Dienstag, 
30. April
Da der „Tag der Arbeit“ auf einen Mittwoch 
und damit Markttag fällt, wird der Wochen-
markt entsprechend der Marktsatzung §13 
Absatz 2 auf den vorhergehenden Wochen-
tag, Dienstag, 30. April, verlegt.
Aufgrund des Hamburger Fischmarktes auf 
dem Schlossplatz findet der Wochenmarkt in 
einem kleineren Rahmen auf dem Ausweich-
platz vor dem Schloss statt. Der Warenver-
kauf erfolgt zu den gewohnten Öffnungszei-
ten von 7 bis 14 Uhr.

Aschaffenburg, 26.04.2024

Kongress- und Touristikbetriebe
der Stadt Aschaffenburg

Einladung
Zu der nichtöffentlichen Sitzung der Mitglie-
der der Jagdgenossenschaft Aschaffenburg 
am Donnerstag, 16.05.2024, 19:00 Uhr in 
der Gaststätte „Ratsstube Schweinheim“, 
Marienstraße 5 in Aschaffenburg-Schwein-
heim lade ich hiermit alle Eigentümer von 
Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagd-
revier Aschaffenburg gehören und auf denen 
die Jagd ausgeübt werden darf, herzlich ein. 

 Tagesordnung:
 1. Begrüßung 
 2. Totenehrung 
 3. Vorstands – und Kassenbericht 
 4. Verwendung des Reinertrages 
 5. Verschiedenes

Aschaffenburg, den 19.04.2024

Der Jagdvorsteher 
Burkhard Brunner

Satzung der Jagdgenossenschaft 
Aschaffenburg 

§ 1
Name und Sitz der Jagdgenossenschaft
1Die Jagdgenossenschaft des Gemeinschafts-
jagdreviers Aschaffenburg ist nach Art. 11 
Abs. 1 Satz 1 BayJG eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 2Sie führt den Namen 
„Jagdgenossenschaft Aschaffenburg“ und 
hat ihren Sitz in Aschaffenburg.

§ 2
Gemeinschaftsjagdrevier

(1) Das Gemeinschaftsjagdrevier umfaßt 
gemäß § 8 BJagdG mit Ausnahme der 
Eigenjagdreviere alle Grundflächen der 
Stadt Aschaffenburg zuzüglich der ange-
gliederten und abzüglich der abgetrenn-
ten Grundflächen.

(2) Das Gemeinschaftsjagdrevier wird be-
grenzt durch die jeweiligen Gemarkungs- 
und Stadtgrenzen. 

§ 3
Mitglieder der Jagdgenossenschaft

(1) 1Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
( Jagdgenossen) sind die Eigentümer oder 
Nutznießer – jedoch nicht die Pächter 
– der Grundflächen, die das Gemein-
schaftsjagdrevier bilden. 2Eigentümer 
von Grundflächen des Gemeinschafts-
jagdreviers, auf denen die Jagd ruht oder 
aus anderen Gründen dauernd nicht aus-
geübt werden darf, gehören gemäß § 9 
Abs. 1 BJagdG insoweit der Jagdgenos-
senschaft nicht an.

(2) 1Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdka-
taster, in dem die Eigentümer oder Nutz-
nießer der zum Gebiet der Jagdgenos-
senschaft gehörenden Grundflächen und 
deren Größe ausgewiesen werden. 2Zu 
diesem Zweck haben die Jagdgenossen 
vor Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrech-
te dem Jagdvorsteher alle zur Anlegung 
dieses Verzeichnisses erforderlichen 
Unterlagen (Grundbuchauszüge, Urkun-
denabschriften etc.) unaufgefordert zur 

Verfügung zu stellen. 3Das Jagdkataster 
ist fortzuführen; durch Eigentumswech-
sel eingetretene Veränderungen hat der 
Erwerber dem Jagdvorsteher nachzuwei-
sen. 4Das Jagdkataster liegt für die Jagd-
genossen und deren schriftlich bevoll-
mächtigte Vertreter für ihren Grundbesitz 
zur Einsicht in Aschaffenburg bei dem 
jeweils amtierenden Schriftführer offen.

§ 4
Aufgaben der Jagdgenossenschaft

1Die Jagdgenossenschaft verwaltet unter ei-
gener Verantwortung nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit alle Angelegenheiten, 
die sich aus dem Jagdrecht der ihr angehö-
renden Jagdgenossen ergeben. 2Sie hat ins-
besondere die Aufgabe, das ihr zustehende 
Jagdausübungsrecht im Interesse der Jagdge-
nossen zu nutzen und für die Lebensgrund-
lagen des Wildes in angemessenem Umfang 
und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu 
sorgen. 3Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 
Abs. 1 BJagdG der Ersatz des Wildschadens, 
der an den zum Gemeinschaftsjagdrevier ge-
hörenden Grundstücken entsteht.

§ 5
Organe der Jagdgenossenschaft

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind
 1. die Versammlung der Jagdgenossen,
 2. der Jagdvorstand,
 3. der Jagdvorsteher.

§ 6
Versammlung der Jagdgenossen

(1) 1Die Versammlung der Jagdgenossen  
beschließt die Satzung und deren Ände-
rungen. 2Sie wählt

 a) den Vorsitzenden des Jagdvorstandes 
( Jagdvorsteher) und dessen Stellver-
treter,

 b) zwei Beisitzer,
 c) einen Schriftführer,
 d) einen Kassenführer,
 e) zwei Rechnungsprüfer.
(2) 1Die Versammlung der Jagdgenossen be-

schließt weiterhin über
 a) den Haushaltsplan,
 b) die Entlastung des Jagdvorstandes 

und des Kassenführers,
 c) die Abrundung, Zusammenlegung und 

Teilung des Gemeinschaftsjagdreviers,
 d) den Erwerb oder die Anpachtung von 

Grundflächen für Maßnahmen der Re-
viergestaltung oder Äsungsverbesse-
rung,

 e) die Art der Jagdnutzung des Gemein-
schaftsjagdreviers,

 f) die Art der Verpachtung und über die 
Pachtbedingungen,

 g) die Erteilung des Zuschlags bei der 
Jagdverpachtung,

 h) die Änderung und Verlängerung lau-
fender Jagdpachtverträge,

 i) die Zustimmung zur Weiter- und Un-
terverpachtung des Gemeinschafts-
jagdreviers und zur Erteilung von Jagd-
erlaubnisscheinen auf Dauer,

 j) die Verwendung des Reinertrags der 
Jagdnutzung und den Zeitpunkt seiner 
Ausschüttung,

 k) die Anstellung eines Berufsjägers oder 
bestätigten Jagdaufsehers,

 l) die Erhebung von Umlagen zum Aus-
gleich des Haushaltsplans,

 m) die Zustimmung zu Dringlichkeitsent-
scheidungen, des Jagdvorstandes ge-
mäß § 9 Abs. 8 Satz 2 dieser Satzung,

 n)  die Festsetzung von Aufwandsent-
schädigungen für die Mitglieder des 
Jagdvorstandes, den Schriftführer, den 
Kassenführer und die Rechnungsprü-
fer.

2Die Versammlung der Jagdgenossen darf die 
Entscheidung hierüber weder auf den Jagd-
vorstand noch auf den Jagdvorsteher über-
tragen.
(3) 1Die Versammlung der Jagdgenossen 

kann den Jagdvorstand ermächtigen, 
die Führung der Kassengeschäfte durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag der Stadt-
kasse Aschaffenburg zu übertragen. 2Mit 
dem Wirksamwerden des Vertrages ent-
fällt die Wahl eines Kassenführers.

§ 7
Durchführung der Versammlung  

der Jagdgenossen
(1) 1Die Versammlung der Jagdgenossen ist 

vom Jagdvorsteher wenigstens einmal im 
Geschäftsjahr (§ 14 Abs. 2) einzuberufen. 
2Der Jagdvorsteher muß die Versamm-
lung der Jagdgenossen auch einberufen, 
wenn mindestens ein Viertel der stimm-

berechtigten Jagdgenossen oder der 
Jagdvorstand die Einberufung bei ihm 
schriftlich unter Angabe der auf die Ta-
gesordnung zu setzenden Angelegenhei-
ten beantragt oder wenn die Jagdbehörde 
dies aufsichtlich anordnet.

(2) 1Die Versammlung der Jagdgenossen soll 
am Sitz der Jagdgenossenschaft stattfin-
den. 2Sie ist nicht öffentlich, ausgenom-
men die Versammlung zur Versteigerung 
der Jagd oder zur Öffnung der Gebote bei 
öffentlicher Ausbietung. 3Der Jagdvorste-
her kann einzelnen Personen die Anwe-
senheit gestatten. 4Der Jagdbehörde ist 
die Anwesenheit jederzeit gestattet.

(3) 1Die Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossen ergeht durch Bekannt-
machung (§ 15). 2Sie muß mindestens 
eine Woche vorher erfolgen und Angaben 
über den Ort und den Zeitpunkt der Ver-
sammlung sowie die Tagesordnung ent-
halten.

(4) 1Den Vorsitz in der Versammlung der 
Jagdgenossen führt der Jagdvorsteher. 
2Für die Abwicklung bestimmter Ange-
legenheiten, insbesondere zur Leitung 
einer öffentlichen Versteigerung, kann ein 
anderer Versammlungsleiter bestellt wer-
den.

(5) Unter dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ können Beschlüsse nach § 6 
nicht gefaßt werden.

(6) Anträge, über die gem. § 6 abzustimmen 
ist, müssen ausnahmslos vor dem 01. Ja-
nuar des Jahres, in dem die Versammlung 
abgehalten wird, schriftlich beim Jagdvor-
steher eingegangen sein. Verspätet ein-
gegangene Anträge werden in der folgen-
den Versammlung behandelt.

(7) Über die Versammlung der Jagdgenossen 
ist die Jagdbehörde rechtzeitig zu unter-
richten.

§ 8
Beschlußfassung der Versammlung  

der Jagdgenossen, Wahl
(1) 1Beschlüsse der Versammlung der Jagd-

genossen bedürfen gemäß § 9 Abs. 3 
BJagdG sowohl der Mehrheit der an-
wesenden und vertretenen Jagdgenos-
sen als auch der Mehrheit der bei der 
Beschlußfassung vertretenen Grund-
fläche. 2Stimmenthaltungen werden 
bei der Berechnung der Stimmenmehr-
heit mitgezählt. 3Miteigentümer und 
Gesamthandseigentümer eines zum 
Gemeinschaftsjagdrevier gehörenden 
Grundstücks haben zusammen nur eine 
Stimme und können ihr Stimmrecht nur 
einheitlich ausüben; der abstimmende 
Miteigentümer oder Gesamthandseigen-
tümer gilt als Vertreter der anderen Mit-
berechtigten.

(2) 1Beschlüsse nach § 6 Abs. 2 Satz 1 
Buchst. g, h und i sind schriftlich unter 
Verwendung von Stimmzetteln zu fassen. 
2Das gleiche gilt für sonstige Beschlüsse, 
wenn ihr Zustandekommen nach Absatz 
1 Satz 1 nicht einwandfrei festgestellt 
werden kann. 3Der Jagdvorstand hat die 
Unterlagen der schriftlichen Abstimmun-
gen mindestens ein Jahr lang, im Fall der 
Beanstandung oder Anfechtung des Be-
schlusses für die Dauer des Verfahrens 
aufzubewahren.

(3) 1Bei der Beschlußfassung der Jagdgenos-
senschaft kann sich jeder Jagdgenosse 
durch seinen Ehegatten, durch einen 
volljährigen Verwandten in gerader Linie, 
durch eine in seinem Dienst ständig be-
schäftigte volljährige Person oder durch 
einen bevollmächtigten volljährigen, der-
selben Jagdgenossenschaft angehören-
den Jagdgenossen vertreten lassen. 2Für 
die Erteilung der Vollmacht an einen Jagd-
genossen ist die schriftliche Form erfor-
derlich. 3Ein bevollmächtigter Vertreter 
darf höchstens einen Jagdgenossen ver-
treten. 4Für juristische Personen handeln 
ihre verfassungsmäßig berufenen Organe 
oder deren Beauftragte.

(4) 1Über den wesentlichen Verlauf und die 
Beschlüsse der Versammlung der Jagdge-
nossen ist eine Niederschrift zu fertigen. 
2Aus ihr muß insbesondere hervorgehen, 
wieviele Jagdgenossen anwesend oder 
vertreten waren und welche Grundfläche 
von ihnen vertreten wurde, ferner der 
Wortlaut der gefaßten Beschlüsse unter 
Angabe der Mehrheit nach Kopfzahl und 
Fläche, mit der sie gefaßt wurden. 3Die 
Niederschrift ist vom Jagdvorsteher und 
vom Schriftführer zu unterzeichnen. 4Die 
Jagdbehörde ist innerhalb eines Monats 
über die Beschlüsse der Versammlung 
der Jagdgenossen zu unterrichten.

(5) Ein Jagdgenosse kann für sich oder einen 
anderen das Stimmrecht ausüben, wenn 
darüber Beschluß gefaßt wird, ob die 
Nutzung der Jagd ihm oder dem vertre-

tenen Jagdgenossen überlassen werden 
soll.

(6) 1Die Vorschriften der Absätze 1, 3 und 4 
gelten auch für die von der Versammlung 
der Jagdgenossen durchzuführenden 
Wahlen (§ 6 Abs. 1 Satz 2). 2Wahlen 
nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b 
sind schriftlich unter Verwendung von 
Stimmzetteln durchzuführen.

§ 9
Vorstand der Jagdgenossenschaft

(1) 1Der Jagdvorstand besteht aus dem Jagd-
vorsteher, seinem Stellvertreter und zwei 
Beisitzern. 2Die Beisitzer können auch 
die Funktion des Schriftführers und des 
Kassenführers übernehmen.

(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist jeder 
Jagdgenosse, der volljährig und ge-
schäftsfähig ist; ist eine Personenge-
meinschaft oder eine juristische Person 
Mitglied der Jagdgenossenschaft, so sind 
auch deren Vertreter wählbar.

(3) 1Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit 
von fünf Geschäftsjahren (§ 14 Abs. 2) 
gewählt. 2Die Amtszeit beginnt mit dem 
auf die Wahl folgenden Geschäftsjahr, es 
sei denn, daß im Zeitpunkt der Wahl kein 
gewählter Jagdvorstand vorhanden ist; in 
diesem Fall beginnt sie mit der Wahl und 
verlängert sich um die Zeit von der Wahl 
bis zum Beginn des nächsten Geschäfts-
jahres. 3Die Amtszeit verlängert sich bis 
zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes um 
höchstens drei Monate, sofern innerhalb 
der letzten drei Monate vor dem Ende 
der satzungsmäßigen Amtszeit mindes-
tens eine Versammlung der Jagdgenos-
sen stattgefunden hat und es in dieser 
nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstan-
des gekommen ist.

(4) Der Schriftführer und der Kassenführer 
werden für die gleiche Amtszeit wie der 
Jagdvorstand gewählt; Absatz 3 Sätze 2 
und 3 finden entsprechende Anwendung.

(5) 1Endet die Amtszeit eines Mitgliedes 
des Jagdvorstandes vorzeitig durch Tod, 
Rücktritt oder Verlust der Wählbarkeit, 
so ist für den Rest der Amtszeit inner-
halb angemessener Frist, spätestens in 
der nächsten Versammlung der Jagdge-
nossen, eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
2In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn 
ein anderer Funktionsträger vorzeitig aus-
scheidet.

(6) 1Der Jagdvorstand faßt Beschluß über den 
Abschußplanvorschlag, den der Revier-
inhaber zur Herstellung des Einverneh-
mens nach Art. 32 Abs. 1 Satz 1 BayJG 
vorgelegt hat. 2Er befaßt sich außerdem 
mit der Empfehlung der Hegegemein-
schaft oder des Vorsitzenden der Hege-
gemeinschaft zur Abschußplanung (Art. 
13 Abs. 2 und 5 BayJG). 3Die Versamm-
lung der Jagdgenossen kann dem Jagd-
vorstand unter Beachtung des § 6 Abs. 2 
Satz 2 weitere Aufgaben übertragen.

(7) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei 
Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft 
nicht beratend oder entscheidend mitwir-
ken, wenn die Entscheidung ihm selbst 
oder einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes) oder einer von ihm kraft Geset-
zes oder Vollmacht vertretenen Person 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann.

(8) 1In Angelegenheiten, die an sich der Be-
schlußfassung durch die Versammlung 
der Jagdgenossen unterliegen, entschei-
det der Jagdvorstand, falls die Erledigung 
keinen Aufschub duldet. 2In diesen Fällen 
hat der Jagdvorsteher unverzüglich die 
Zustimmung der Versammlung der Jagd-
genossen einzuholen. 3Diese kann die 
Dringlichkeitsentscheidung aufheben, so-
weit nicht schon Rechte Dritter entstan-
den sind.

(9) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind 
ehrenamtlich tätig.

§ 10
Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) 1Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des 
Jagdvorstehers nach Bedarf zusammen. 
2Er muß einberufen werden, wenn ein 
Mitglied des Jagdvorstandes dies schrift-
lich beantragt.

(2) 1Der Jagdvorstand ist beschlußfähig, 
wenn mindestens drei Mitglieder anwe-
send sind. 2Der Jagdvorstand entscheidet 
mit der Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder; Stimmenthaltung 
ist nicht zulässig. 3Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Jagdvorste-
hers.

(3) 1Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind 
nicht öffentlich. 2Der Schriftführer und 
der Kassenführer sollen, auch wenn sie 
nicht dem Jagdvorstand angehören, an 

dessen Sitzungen teilnehmen; sie sind 
zu den Sitzungen einzuladen. 3Der Jagd-
behörde ist die Anwesenheit jederzeit ge-
stattet.

(4) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes 
ist eine Niederschrift zu fertigen und von 
den Teilnehmern der Sitzung zu unter-
zeichnen.

§ 11
Jagdvorsteher

(1) 1Der Jagdvorsteher führt die Geschäfte 
der Jagdgenossenschaft. 2Er hat die Be-
schlüsse der Versammlung der Jagdge-
nossen und des Jagdvorstandes vorzube-
reiten und durchzuführen. 3Insbesondere 
obliegt ihm

 a) die Aufstellung des Haushaltsplanes 
und dessen Einhaltung bei der Bewirt-
schaftung der Haushaltsmittel nach § 
14 Abs. 1 Nr. 2,

 b) die Anfertigung der Jahresrechnung 
(Kassenbericht),

 c) die Überwachung der Schrift- und Kas-
senführung,

 d) die Aufstellung des Verteilungsplanes 
für die Auszahlung des Reinertrages 
an die einzelnen Jagdgenossen,

 e) die Feststellung der Höhe der Umlagen 
für die einzelnen Mitglieder.

4Die Versammlung der Jagdgenossen kann 
diese Aufgaben dem Jagdvorstand übertra-
gen.
(2) 1Der Jagdvorsteher vertritt die Jagdgenos-

senschaft gerichtlich und außergericht-
lich. 2Seine Vertretungsmacht ist auf die 
Durchführung der gesetzmäßig und ord-
nungsgemäß gefaßten Beschlüsse der 
Versammlung der Jagdgenossen und des 
Jagdvorstandes beschränkt.

§ 12
Kassenführer

(1) Der Kassenführer muß gut beleumundet, 
seine wirtschaftlichen Verhältnisse müs-
sen geordnet sein.

(2) Der Kassenführer ist dem Jagdvorsteher, 
der sich laufend über den Zustand und 
die Führung der Genossenschaftskasse 
zu unterrichten und das Recht wie die 
Pflicht zu unvermuteten Kassenprüfun-
gen hat, für die ordnungsgemäße Füh-
rung der Genossenschaftskasse verant-
wortlich.

(3) Kassenführer kann nicht sein, wer zur Er-
teilung von Kassenanordnungen befugt 
ist.

§ 13
Haushalts-, Kassen- und  

Rechnungswesen
(1) 1Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes 

Geschäftsjahr einen Haushaltsplan auf, 
wenn der Umfang der Geschäfts- und 
Wirtschaftsführung dies erfordert. 2Übt 
die Jagdgenossenschaft die Jagd für eige-
ne Rechnung aus, so ist ein Haushalts-
plan aufzustellen. 3Der Haushaltsplan 
muß ausgeglichen sein.

(2) 1Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine 
Jahresrechnung (Kassenbericht) zu er-
stellen, die den Rechnungsprüfern zur 
Prüfung und der Versammlung der 
Jagdgenossen zur Entlastung des Jagd-
vorstandes und des Kassenführers 
vorzulegen ist. 2Führt die Prüfung zur 
Feststellung erheblicher Verstöße gegen 
die Grundsätze einer geordneten Haus-
halts- und Kassenführung, so wird dem 
Jagdvorstand und dem Kassenführer 
Entlastung erst erteilt, wenn die Mängel 
ordnungsgemäß behoben sind.

(3) 1Die Rechnungsprüfer werden für die 
gleiche Amtszeit wie der Jagdvorstand 
gewählt; § 9 Abs. 3 Sätze 2 und 3 fin-
den entsprechende Anwendung. 2Rech-
nungsprüfer kann nicht sein, wer dem 
Jagdvorstand angehört oder zu einem 
Mitglied des Jagdvorstandes in einer Be-
ziehung der in § 9 Abs. 7 bezeichneten 
Art steht.

§ 14
Kassenverwaltung, Geschäfts- und  

Wirtschaftsführung
(1) Für die Kassengeschäfte gelten folgende 

Grundsätze:
1.

Die Annahme- und Auszahlungsanordnun-
gen der Jagdgenossenschaft sind vom Jagd-
vorsteher zu unterzeichnen. Sie sind hin-
sichtlich der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit der Angaben in den Kassenan-
ordnungen von einem weiteren Mitglied des 
Jagdvorstandes gegenzuzeichnen.

2.
Für den Nachweis der Einnahmen und Aus-
gaben in zeitlicher Reihenfolge und gegebe-
nenfalls nach der im Haushaltsplan vorgese-

henen Ordnung wird durch den Kassenführer 
ein Kassenbuch geführt, das nach Einnah-
men, Ausgaben, Verwahrungen, Vorschüs-
sen, Geldbestand und -anlagen zu gliedern 
ist. Das Kassenbuch dient zusammen mit 
den entsprechenden Belegen als Rechnungs-
legungsbuch. Diese Unterlagen sind mindes-
tens zehn Jahre aufzubewahren.

3.
Der Kassenführer hat dafür zu sorgen, daß 
die Einnahmen der Jagdgenossenschaft 
rechtzeitig eingehen und die Auszahlungen 
ordnungsgemäß geleistet werden. Außen-
stände sind durch ihn anzumahnen und nach 
fruchtlosem Ablauf der hierbei gesetzten 
Zahlungsfrist dem Jagdvorsteher zur zwangs-
weisen Beitreibung zu melden.

4.
Der Barbestand der Kasse ist möglichst ge-
ring zu halten. Entbehrliche Barbestände 
sind unverzüglich auf ein Konto bei einem 
Kreditinstitut einzuzahlen und dort bestver-
zinslich anzulegen.

5.
Kassenfehlbeträge sind vom Kassenführer zu 
ersetzen; der Ersatz ist im Kassenbuch fest-
zuhalten. Kassenüberschüsse sind als sonsti-
ge Einnahmen zu buchen. Bis zur Aufklärung 
ist der Kassenfehlbetrag als Vorschuß und 
der Kassenüberschuß als Verwahrung nach-
zuweisen.
(2) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft 

ist das Jagdjahr im Sinn des § 11 Abs. 4 
BJagdG.

(3) 1Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft 
sind, soweit sie nicht zur Erfüllung der 
Aufgaben der Genossenschaft oder nach 
Maßgabe des Haushaltsplans zur Bildung 
von Rücklagen oder zu anderen Zwecken 
zu verwenden sind, an die Mitglieder 
auszuschütten. 2Durch den Beschluß 
über die Bildung von Rücklagen oder die 
anderweitige Verwendung der Einnah-
men wird der Anspruch der Jagdgenos-
sen, die dem Beschluß nicht zugestimmt 
haben, auf Auszahlung ihres Anteils am 
Reinertrag der Jagdnutzung gemäß § 10 
Abs. 3 BJagdG nicht berührt. 3Beschließt 
die Jagdgenossenschaft, den Reinertrag 
der Jagdnutzung an ihre Mitglieder auszu-
schütten, so erlischt der Anspruch eines 
Jagdgenossen auf Auszahlung seines An-
teils am Reinertrag der Jagdnutzung, falls 
er nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach der Feststellung des Verteilungs-
plans schriftlich oder mündlich zu Proto-
koll des Jagdvorstehers mit den zur Aus-
zahlung erforderlichen Angaben geltend 
gemacht wird.

(4) Von den Mitgliedern der Jagdgenossen-
schaft dürfen Umlagen nur erhoben 
werden, wenn und soweit dies zum Aus-
gleich des Haushaltsplans unabweisbar 
notwendig ist.

§ 15
Bekanntmachungen der  

Jagdgenossenschaft
1Für die Jagdgenossen bestimmte Bekannt-
machungen werden im Bereich der Jagdge-
nossenschaft in ortsüblicher Weise vorge-
nommen. 2Für die Öffentlichkeit bestimmte 
Bekanntmachungen werden in einer am Sitz 
der Jagdgenossenschaft verbreiteten Tages-
zeitung veröffentlicht.

§ 16
Inkrafttreten und  

Übergangsbestimmungen
(1) 1Diese Satzung tritt mit dem Tag ihrer 

ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung 
vom 07.03.1998 in der Fassung der Än-
derungen vom 08.04.1999 außer Kraft.

(2) Die Amtszeit des beim Inkrafttreten die-
ser Satzung amtierenden Jagdvorstehers, 
der in der Versammlung der Jagdgenos-
sen vom 12.08.2020 gewählt wurde, 
endet mit dem 31. März 2026; § 9 Abs. 3 
Satz 3 findet entsprechende Anwendung.

(3) 1Der erste Haushaltsplan nach § 13 Abs. 
1 ist gegebenenfalls für das Geschäfts-
jahr 2023/24 aufzustellen; die erste 
Rechnungsprüfung nach den Vorschriften 
dieser Satzung ist für das Geschäftsjahr 
2022/23 vorzunehmen. 2Vorstehende 
Satzung ist in der Versammlung der Jagd-
genossen vom 23.03.2023 beschlossen 
worden. 

3Aschaffenburg, den 28.03.2023

Burkhard Brunner, Jagdvorsteher      

4Vorstehende Satzung ist genehmigungsfrei.




